
dlackt und Justiz iu dar Bundesrepublik

Dr. KARL PFANNENSCHWARZ, Ulm (Donau), z.Z. Berlin,
Institut für westdeutsches und westeuropäisches Recht der Humboldt-Universität

Zum reaktionären Charakter 
der sog. Staatsschutzbestimmungen
im Bonner Regierungsentwurf eines neuen Strafgesetzbuchs
Der Komplex der sogenannten Staatsgefährdung

Diese Vorschriften haben unter den im V. Abschnitt 
des Regierungsentwurfs zusammengefaßten „Straftaten 
gegen den Staat und seine Einrichtungen“ gegenwärtig 
die größte politische Bedeutung. Ausgehend von der 
Feststellung L e n i n s ,  daß ein Gesetz eine politische 
Maßnahme, Politik, ist1, und der Erkenntnis von M a r x ,  
„daß Rechtsverhältnisse wie Staatsformen weder aus 
sich selbst zu begreifen sind noch aus der sogenannten 
allgemeinen Entwicklung des menschlichen Geistes, son
dern vielmehr in den materiellen Lebensverhältnissen 
wurzeln“2, lassen sich die Fragen, warum die „Staats
gefährdungsbestimmungen“ geschaffen wurden und wie 
ihr politisches und juristisches Wesen zu beurteilen ist, 
nur dann beantworten, wenn man vom Gegensatz „zwi
schen den friedliebenden Kräften des deutschen Volkes 
und den militaristischen Kräften, die im Interesse ihrer 
Politik der Revanche und der imperialistischen Erobe
rung die Atomrüstung betreiben“3, sowie von den ob
jektiven Bedingungen des internationalen und natio
nalen Kräfteverhältnisses ausgeht.
Die friedliebenden Kräfte des deutschen Volkes kämp
fen unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer mar
xistisch-leninistischen Parteien, der SED und der KPD, 
für eine Wende in der Politik Westdeutschlands durch 
die Bändigung des Militarismus und die Schaffung par
lamentarisch-demokratischer Verhältnisse, während die 
deutschen Militaristen und Imperialisten alle Anstren
gungen unternehmen, die atomare Aufrüstung voran
zutreiben, und deshalb auf dem Gebiet der Innenpolitik 
„durch Notstandsgesetze und eine willfährige Terror
justiz den Boden für eine offen militaristisch-faschisti
sche Diktatur“ bereiten'1. Diese Anschläge der Milita
risten „auf die Reste von Freiheit und Demokratie, ihre 
brutale Unterdrückung jeder echten Opposition sind 
kein' Zeichen von Stärke, sondern eher Beweise für 
eine große Unsicherheit, für das auch in diesen Kreisen 
vorhandene und richtige Gefühl, mit verbundenen 
Augen an einem Abgrund entlang zu jonglieren“4».

Das aktive Eintreten der demokratischen Kräfte für 
eine wirksame Friedenssicherung, für demokratische 
Rechte und Freiheiten, für die Wiedervereinigung 
Deutschlands und den sozialen Wohlstand der Werk
tätigen steht im vollen Einklang mit der Charta der 
Vereinten Nationen, dem Potsdamer Abkommen, aber 
auch dem Grundgesetz. Während die deutschen Mili
taristen im Interesse ihrer volksfeindlichen Politik — wie 
Max R e i m a n n dies bereits bei den Beratungen im 
Parlamentarischen Rat voraussagte — „ihr eigenes 
Grundgesetz brechen“, verteidigen die Kommunisten
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„die im Grundgesetz verankerten wenigen demokra
tischen Rechte gegen die Verfasser des Grundgesetzes 
selbst“5 *.
Bei dieser Situation lag es auf der Hand, daß die so
genannten traditionellen Hoch- und Landesverrats
bestimmungen trotz der Praktizierung einer weitgehen
den Gesinnungsverfolgung keine ausreichende Hand
habe bieten würden, um den geplanten strafrechtlichen 
Massenterror gegen die Kräfte des Friedens und der 
Demokratie durchzuführen. Deshalb wurden — wie be
reits ausgeführt — durch das erste Strafrechtsänderungs
gesetz vom 30 August 1951 neue Strafvorschriften, die 
sogenannten Staatsgefährdungsbestimmungen, geschaf
fen, die durch die Unbestimmtheit der äußeren Tat
bestandsmerkmale und die Subjektivierung der Tat
bestände der richterlichen Willkür Tür und Tor öff
nen, um Handlungen, die nach dem Grundgesetz zum 
Recht und zur Pflicht der Bürger erklärt wurden, in 
ein verfassungswidriges Tun umzudeuten.
Allen Staatsgefährdungsbestimmungen ist gemein, daß 
die äußere Seite der Handlung unbestimmt beschrieben 
ist. Die bezeichneten Handlungen entsprechen weit
gehend einer Betätigung im Sinne des Grundgesetzes. 
Dadurch wird es völlig in das Ermessen des Gerichts ge
stellt, welche Betätigungsform das Gericht als staats
gefährdend wertet und welche nicht. Einer der füh
renden westdeutschen Strafrechtskommentare, der Kom
mentar von S c h ö n k e / S t h r ö d e r ,  besagt: „Trotz
dem bleibt eine sehr große Spannweite und z. T. ge
ringe rechtliche Präzision der Tatbestände der Staats
gefährdung (vgl. das Votum des Rechtsausschusses des 
Bundesrats in JZ 1951 S. 659).“u Auch der derzeitige 
Generaibundesanwalt G ü d e war gezwungen, die Un
bestimmtheit der Staatsgefährdungstatbestände einzu
gestehen: „Die Reichweite der Tatbestände ist so groß, 
daß man manchmal meinen möchte, es bedürfe über 
den gewohnten Vorgang der Subsumtion eines zusätz
lichen Auswahlgesichtspunktes .. ,“7 
Die Auflösung der Tatbestände zu Generalklauseln und 
Programmsätzen als ein Merkmal des imperialistischen 
Strafrechts wurde bereits von F r e i s 1 e r bei der Be
gründung der Prinzipien für den Entwurf eines faschi
stischen Strafgesetzbuches mit den Worten charakte
risiert: „Es stellt an Stelle beschreibender und daher 
intellektuell erfaßbarer und feststellbarer Tatbestände 
weitgehend Gefährdungstatbestände und darüber hin
aus sittlich normative Unterlassungstatbestände auf .. ,“8 
Die unbestimmte Abfassung der äußeren Tatbestands
merkmale ermöglicht es, die „staatsgefährdende Ab
sicht“ in den Mittelpunkt der richterlichen Deutung zu 
stellen. Die subjektive Auffassung des Richters von der
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